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Die Häfen und Güterverkehr Köln AG (HGK) stellt 
sich vor

Zusammenschluss ab dem 1. Juli 1992 aus

Ø Häfen Köln GmbH (HKG)

Ø Köln-Bonner Eisenbahnen AG (KBE) 
(Betriebszweig Eisenbahngüterverkehr und Umschlag)

Ø Köln-Frechen-Benzelrather Eisenbahn (KFBE) 
(Betriebszweig Güterverkehr der KVB)
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Gesellschafter

Ø Stadtwerke Köln GmbH 54,5 %
Ø Stadt Köln 39,2 %
ØRhein-Erft-Kreis 6,3 %

Schwerpunkte der HGK

n Eisenbahngüterverkehr

n Hafenumschlag

n Netzvorhaltung

n Immobilienvermietung

Die Häfen und Güterverkehr Köln AG (HGK) stellt 
sich vor
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Neupositionierung der HGK 1997

ØKombinierter Ladungsverkehr
einer der wenigen Teilmärkte im Güterverkehr mit 
Wachstumsraten für die Schiene 

Ø Schienengüterfernverkehr

ØMassengut-/Kontraktlogistik
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Güterverkehr 2006

Ø Beförderte Güter in Tsd. t 12.788

Ø Nettotonnenkilometer in Tsd. 1.956.574

Ø Gleisanschließer 62

Ø Wagen 536

Ø Triebfahrzeuge 55
dieselbetrieben 38
elektrischbetrieben 17

Ø zugelassen auf DB-Strecken 55
zugelassen auf NL- und B-Strecken 10
zugelassen auf SBB- und ÖBB-Strecken 5
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Regionalverkehr 
der HGK
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Fernverkehre der HGK
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§Artikel 15 Absatz 2 des 
AVV regelt:
Information der 
Laufdaten an den 
Halter durch das 
verwendende EVU

§Auf Anfrage wie diese 
Information 
auszusehen hat 
antworteten die Halter:

§Artikel 15 Absatz 2 AVV



M
är

z 
20

07

§Laufwege sind ggf. im Vertragsverhältnis Mieter / 
Halter geregelt (z.B.: regelmäßige Alpenquerung)

§Artikel 15 Absatz 2 AVV
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§Ungefähre Angaben zu befahren 
Strecken reichen aus

§Artikel 15 Absatz 2 AVV
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§Genaue Daten der zu befahrenen Relationen 
aufgrund topographischer Verhältnisse sind 
erwünscht

§Artikel 15 Absatz 2 AVV
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§Grundvorrausetzungen EVU in Deutschland

Ca. 330 Privatbahnen in Deutschland

§Auf eigener Infrastruktur 
(öffentlich oder nicht 
öffentlich)

§Auf eigener und fremder 
(öffentlicher) Infrastruktur
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§Technische Vorraussetzungen

EVU mit eigener elektronischer 
Datenverarbeitung
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§Technische Vorraussetzungen

EVU mit „Hilfslösung“ Excelliste oder 
vollständig ohne EDV- Unterstützung
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§Welche Probleme stellen sich den EVU ?

§Mit EDV- Unterstützung:
§ Edifact- Nachrichten beinhalten nicht die Halterdaten

§ Umstellung der DV-Systeme erforderlich

§ Fahrplandaten von Infrastrukturbetreibern werden 
i.d.R. per Fax übermittelt

§Ohne EDV- Unterstützung:
§ Güterwagendaten sind manuell zusätzlich zu erfassen

§ Ist Artikel 15 Abs. 2 so überhaupt umsetzbar?  Wenn nein 
sind EVU mit „manueller“ Lösung bevorteilt !
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§Grundvorraussetzung für alle EVU

§Einheitliche Datenbasis für alle Güterwagen
§ alle techn. Wagendaten sind zentral gesammelt, z.B. im 
AVV- Büro in Brüssel

§ Nicht dem AVV beigetretene Halter müssen ebenfalls die 
Daten bereit stellen, da sie gem. Artikel 17 AVV so zu 
behandeln sind, als wären sie beigetreten

§ Übermittlung der Fahrplandaten seitens 
der Infrastrukturbetreiber in 
elektronisch zu verarbeitender Form zur 
weiteren Zuordnung der Wagen-
/Zugdaten an einen Laufweg
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§Übermittlung an die Halter

§Grundsätzlich
§ einfache Form (Wagennummer ?, Kilometer ?)

§Wagennummer mit Kilometerangabe

§ Zyklus der Meldung (Monatlich ?, im Quartal ?)

§ Bilaterale Verträge sind wenig hilfreich, es bedarf 
genauer Vorgaben durch den AVV

§Welches EVU übermittelt welche Daten?
§ Hauptfrachtführer ? Unterfrachtführer ?

§ doppelte Übermittlung  (z.B. bei Teilstrecken) ?

§ Ausbleiben der Übermittlung ?
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§Resümee

§Grundsätzlich offene Fragen:
§Datenplattform der Halter und deren Güterwagen
§Einheitliche Datenformate für die Übermittlung
§Festlegung der Übermittlungszyklen
§Festlegung: wer übermittelt welche Laufdaten im Rahmen einer 
Transportkette
§Wer trägt die Kosten der Datenübermittlungen
§Wie werden Laufdaten von „Anschluss- und Werksbahnen“ erfasst
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§Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit


